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Amerikanische Handelskammer in Deutschland zum transatlantischen Rechtsverkehr

Die Gefahr ist nicht gebannt –Stoneridge und kein Ende?

Frankfurt, 8. Februar 2008 - Die Debatte um amerikanische Sammelklagen geht weiter:

Der U.S. Supreme Court hat im Januar dieses Jahres die Möglichkeiten getäuschter

Investoren eingegrenzt, auch von Geschäftspartnernd es betrügerischen Unternehmens

Schadensersatz zu verlangen (Fall Stoneridge). Schon jetzt aber gibt es Anzeichen

dafür, dass die Haftung künftig wieder ausgedehnt werden könnte. Das war das

Ergebnis einer Diskussion, die die Amerikanische Handelskammer in Deutschland

(American Chamber of Commerce in Germany, kurz „AmCham Germany“) in

Zusammenarbeit mit der Deutsch-Amerikanischen Juristen-Vereinigung (DAJV) sowie

der internationalen Sozietät Mayer Brown LLP am 7. Februar 2008 in Frankfurt

veranstaltet hat.

Es gebe bereits Initiativen im Kongress, durch entsprechende Gesetzgebung künftig die

Rechte der Kläger zu stärken und die Haftung somit wieder auszudehnen, erläuterte

Andrew Pincus, Rechtsanwalt bei Mayer Brown in Washington D.C., und einer der

Anwälte der Sozietät, der im Stoneridge-Fall für die beklagten Unternehmen vor dem

Supreme Court auftrat. Timothy Bishop, Partner von Mayer Brown in Chicago, sagte,

die gegenwärtige Diskussion zeige„die Hassliebe vieler Amerikaner zum Prozessieren“. 

Eine ausgedehnte Haftung gefährde die amerikanische Position im Wertpapiermarkt

und die Wettbewerbsfähigkeit börsennotierter Unternehmen in den Vereinigten

Staaten.

Würde der Kreis der potenziell Schadensersatzpflichtigen wieder erweitert, hätte das

nicht nur Auswirkungen auf den amerikanischen Markt. Auch deutsche Unternehmen

mit transatlantischen Geschäftsbeziehungen müssten fürchten, für



Bilanzmanipulationen ihrer amerikanischen Partner zur Rechenschaft gezogen zu

werden.

Es gebe in Europa wie in Deutschland Ansätze, die bislang beschränkten Möglichkeiten

für Sammelklagen zu erweitern, betonte Dr. Mark C. Hilgard. Er ist Chairman des

Corporate and Business Law Committee der AmCham und auf den Rechtsverkehr mit

den USA spezialisierter Partner bei Mayer Brown in Frankfurt. „Diese Vorstöße 

betrachtet AmCham Germany mit großer Skepsis. Gerade der Fall Stoneridge hat

gezeigt, welch massive ökonomische Auswirkungen das Instrument der Sammelklage

auf den transatlantischen Handel haben kann.“ 

Im Fall Stoneridge hatte ein Internet-Kabelnetzbetreiber in seinen Bilanzen überhöhte

Umsätze ausgewiesen. Die getäuschten Anleger verklagten Zulieferer des

Kabelnetzbetreibers auf Schadensersatz. Sie trugen vor, die Firmen hätten ihm

Ausstattung zu überhöhten Preisen verkauft und im Gegenzug Werbezuschüsse

erhalten. Das habe der Kabelnetzbetreiber für seine Bilanzmanipulation genutzt.

Mit etwa 3.000 Mitgliedern ist AmCham Germany die
größte bilaterale Wirtschaftsvereinigung in Europa. Die
Kammer versteht sich als Kommunikationsbrücke zu
Investoren in den Vereinigten Staaten. Die Förderung der
deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen und des
Wirtschaftsstandorts Deutschland stehen im Vordergrund.

Mayer Brown LLP: Mit über 1800 Anwälten an 21
Standorten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien
gehört Mayer Brown LLP (www.mayerbrown.com) zu den
führenden Wirtschaftssozietäten und war eine der ersten
transatlantischen Kanzleien auf dem deutschen Markt. In
den deutschen Büros in Frankfurt am Main, Köln und
Berlin beraten mehr als 120 Anwälte deutsche und
internationale Mandanten in einem breiten Spektrum
komplexer Rechtsfragen.

Die Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung e.V.
(DAJV) fördert und pflegt das durch Studium, Beruf und
Reisen geweckte Interesse am Recht der Vereinigten
Staaten von Amerika. Dazu will sie deutschen Juristen
Gelegenheit zum Austausch und zur Fortentwicklung
ihrer Amerika-Erfahrungen bieten und amerikanischen
Juristen den Zugang zur deutschen Rechtswelt
erleichtern.
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